
STATUS QUO BEI DER FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Bislang bietet das Forschungszulagengesetz Unter-

nehmen die Möglichkeit, eine Steuervergütung i. H. v. 

25 % der förderfähigen Aufwendungen für ein For-

schungs- oder Entwicklungsprojekt zu erhalten. Die 

Forschungszulage wird auf die Einkommen- bzw. Kör-

perschaftsteuer angerechnet. Förderfähig sind Ar-

beitslöhne und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversi-

cherung für Mitarbeitende, die unmittelbar in der For-

schung und Entwicklung begünstigter Vorhaben tätig 

sind. Forschen Mitunternehmer oder Einzelunterneh-

mer selbst, sind bislang lediglich bis zu 40 Euro pro Ar-

beitsstunde für 40 Wochenstunden als förderfähiger 

Aufwand ansetzbar. 

Als Bemessungsgrundlage konnten bisher - zunächst 

befristet bis 30.06.2024 - maximal 4 Mio. Euro der im 

Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähigen Aufwen-

dungen geltend gemacht werden. Insgesamt dürfen 

einem Unternehmen pro Projekt nicht mehr als 15 Mio. 

Euro Fördergelder gewährt werden.

Für Auftragsforschung können Auftraggeber eben-

falls eine Förderung beantragen, die sich bislang auf  

60 % der dafür entstandenen Aufwendungen belief.

VERBESSERUNG DER STEUERLICHEN 
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Nach langwierigem Gesetzgebungsverfahren stimmte der Bundesrat am 22.03.2024 im 
zweiten Anlauf dem Wachstumschancengesetz zu, das am 27.03.2024 im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht wurde und in Kraft getreten ist. Mit dem Gesetz sollen die steuerlichen 
Rahmenbedingungen für Wachstum und Innovationen verbessert werden. Dieses Ziel  
soll u. a. mit einer deutlichen Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung erreicht 
werden. 
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ÄNDERUNGEN DURCH DAS WACHSTUMS-

CHANCENGESETZ

Das Wachstumschancengesetz sieht folgende Ver-

besserungen in der steuerlichen Forschungsförde-

rung vor, die grundsätzlich zum 28.03.2024 in Kraft 

getreten sind: 

AUSWEITUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGE UM 

INVESTIVE AUFWENDUNGEN

Zu den förderfähigen Aufwendungen gehören in nach 

dem 31.12.2023 beginnenden Wirtschaftsjahren ne-

ben Arbeitslöhnen der Mitarbeitenden, die in der For-

schungs- und Entwicklungsabteilung mit dem be-

günstigten Projekt befasst sind, auch ein der AfA 

entsprechender Teil der Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten bestimmter abnutzbarer beweglicher 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Das gilt für 

die AfA auf neu für das Forschungsvorhaben ange-

schaffte Investitionsgüter, soweit diese nach dem 

28.03.2024 angeschafft oder hergestellt werden. 

Ausgenommen hiervon sind allerdings geringwertige 

Wirtschaftsgüter und Wirtschaftsgüter, die i. R. d. 

Sammelpostenregelung erfasst werden. 

Somit profitieren nun auch investive Aufwendungen 

von der steuerlichen Forschungsförderung, soweit 

diese Anlagegüter für das Forschungsvorhaben 

zwingend notwendig sind, ausschließlich eigenbe-

trieblich genutzt und tatsächlich in dem konkreten 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben verwendet 

werden (§ 3 Abs. 3a FZulG). Die Prüfung der Notwen-

digkeit und die entsprechende Bescheinigung erfolgt 

wirtschaftsgutbezogen durch die Bescheinigungs-

stelle Forschungszulage, welcher aktuell bereits die 

Beurteilung der Förderfähigkeit von Forschungs- 

und Entwicklungsprojekten obliegt.

HÖHERE EIGENLEISTUNGSFÖRDERUNG BEI 

EINZEL- UND MITUNTERNEHMERN

Von Einzel- oder Mitunternehmern geleistete For-

schungstätigkeiten stellen i. H. v. 70 Euro (statt bis-

lang 40 Euro) pro Arbeitsstunde förderfähigen Auf-

wand dar. Die Begrenzung auf 40 Wochenstunden 

bleibt allerdings erhalten.

BESSERE FÖRDERUNG VON AUFTRAGS-

FORSCHUNG 

Die Kosten für Auftragsforschung werden für nach 

dem 28.03.2024 in Auftrag gegebene Forschungs- 

und Entwicklungsvorhaben i. H v. 70 % (statt bislang 

60 %) gefördert (§ 3 Abs. 4 Satz 2 FZulG). Hinter-

grund ist, dass sich der bisherige Anteil von 60 % am 

durchschnittlich bei Forschungsvorhaben anfallen-

den Personalaufwand orientiert hat, da aktuell auch 

bei Eigenforschung lediglich die Personalaufwendun-

gen förderfähig sind. Aufgrund der Erhöhung der Be-

messungsgrundlage bei Eigenforschung wird die 

Förderquote auch bei Auftragsforschung auf 70 % 

ausgeweitet. Ein Einzelkostennachweis ist nicht nö-

tig, es reicht ein Nachweis der Gesamtkosten der 

Auftragsforschung.
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HÖHERE FÖRDERQUOTE FÜR KMU

Kleine und mittlere Unternehmen, d. h. KMU nach den 

Kriterien der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-

ordnung, können eine um 10 Prozentpunkte höhere 

Forschungszulage von 35 % der förderfähigen Auf-

wendungen (statt 25 %) beantragen (§ 4 Abs. 1 Satz 2 

FZulG).

ERHÖHUNG DES FÖRDERHÖCHSTBETRAGS-

VOLUMENS

Nachdem seit dem 01.07.2020 (befristet bis 

30.06.2024) maximal 4 Mio. Euro der im Wirtschafts-

jahr entstandenen Aufwendungen förderfähig wa-

ren, sind für nach dem 27.03.2024 entstehende Auf-

wendungen bis zu 10 Mio. Euro als förderfähige 

Aufwendungen begünstigt (§ 3 Abs. 5 FZulG). Dieser 

Höchstbetrag gilt dauerhaft.

BERÜCKSICHTIGUNG DER FORSCHUNGSZULAGE 

BEI STEUERVORAUSZAHLUNGEN

Ab dem 01.01.2025 werden Vorauszahlungen zur Ein-

kommen- oder Körperschaftsteuer, die für den letz-

ten noch nicht veranlagten Zeitraum festgesetzt 

wurden, auf Antrag angepasst, soweit eine Anpas-

sung im Festsetzungszeitpunkt möglich ist (§ 10  

Abs. 2a FZulG). Dadurch soll die festgesetzte For-

schungszulage schneller dem Unternehmen zufließen.

VERBESSERUNGEN AUF EINEN BLICK

Bisherige Gesetzesregelungen

Ab dem 28.03.2024 geltende  

Verbesserungen durch das  

Wachstumschancengesetz

Bemessungsgrund-

lage bei Eigen- 

forschung und  

-entwicklung

Arbeitslöhne und Arbeitgeberanteile zur 

Sozialversicherung der mit einem begüns-

tigten Forschungs- und Entwicklungspro-

jekt befassten Mitarbeitenden

Arbeitslöhne und Arbeitgeberanteile zur 

Sozialversicherung der mit einem begüns-

tigten Forschungs- und Entwicklungspro-

jekt befassten Mitarbeitenden

und

AfA-Beträge für nach dem 28.03.2024 

angeschaffte/hergestellte Anlagegüter, die 

für Forschungsvorhaben erforderlich, tat-

sächlich dafür eingesetzt und ausschließ-

lich eigenbetrieblich genutzt werden

Eigenleistungs- 

förderung

40 Euro/Arbeitsstunde (max. 40 Wochen-

stunden) für Forschungstätigkeiten von 

Einzel- oder Mitunternehmer

70 Euro/Arbeitsstunde (max. 40 Wochen-

stunden) für Forschungstätigkeiten von 

Einzel- oder Mitunternehmer
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FAZIT

Die Änderungen im Forschungszulagengesetz ma-

chen die deutsche Forschungsförderung attraktiver. 

Ob dadurch angesichts des aktuell schwierigen In-

vestitionsumfelds in Deutschland erfolgreich Anreize 

für mehr Innovationen „Made in Germany“ gesetzt 

werden, bleibt abzuwarten. 
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Bisherige Gesetzesregelungen

Ab dem 28.03.2024 geltende  

Verbesserungen durch das  

Wachstumschancengesetz

Bemessungsgrund-

lage bei Auftrags-

forschung

60 % der Kosten der Auftragsforschung 70 % der Kosten der nach dem 28.03.2024 

in Auftrag gegebenen Auftragsforschung

Förderquote für KMU 

25 % (einheitlich für 

alle Unternehmen)

25 % (einheitlich für alle Unternehmen) 35 % für KMU (auf Antrag)

25 % für alle anderen Unternehmen

Höchstbetrag förder-

fähiger Aufwendungen

4 Mio. Euro (befristet seit 01.07.2020 bis 

30.06.2024)

10 Mio. Euro (für nach dem 27.03.2024 

entstandene Aufwendungen)

Leistung der  

Forschungszulage

Anrechnung auf die nächste erstmalig fest-

gesetzte Einkommensteuer oder  

Körperschaftsteuer

Anrechnung auf die nächste erstmalig 

festgesetzte Einkommensteuer oder  

Körperschaftsteuer

oder

entsprechende Herabsetzung der Steuer-

vorauszahlungen (ab dem 01.01.2025)

ANSPRECHPARTNER

Für Fragen stehen Ihnen Ihre Ansprech-

partner bei RSM Ebner Stolz gerne zur 

Verfügung. Zudem können Sie sich auch 

an die hier genannten Ansprechpartner wenden. 
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